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TOP: Abwassergebühren für das Jahr 2017 

-Erlass des 2. Nachtrags zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung 

  

 Produktgruppe: 53.01 Ver- und Entsorgung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung 
vor: 
 
Die Stadtvertretung beschließt den als Anlage beiliegenden Entwurf des 2. Nachtrags der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schmallenberg als 
Satzung. 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Schmallenberg hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Ab-
wassergebühren einmalig für das Jahr 2017 um 0,22 € zu senken (Vorlage IX/796). 
 
Hierzu ist der Erlass einer Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung erforderlich. Der beigefügte Satzungsentwurf setzt den vorgenannten 
Beschluss der Stadtvertretung entsprechend um. Den Bürgerinnen und Bürgern werden mit 
der Gebührensenkung um 0,22 € die Überschüsse der Jahre 2011 und 2012 zurückgegeben. 
 
Für das Jahr 2017 wurde auf eine Nachkalkulation der Abwassergebühr wegen der noch aus-
stehenden abschließenden Entscheidung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 
(Bürgerbegehren) zunächst verzichtet. Die Reduzierung der Abwassergebühr basiert auf der 
mit Vorlage IX/376 dem Rat am 29.10.2015 vorgestellten Gebühr für das Haushaltsjahr 2016. 
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